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Amtsblatt 

für die Stadtteile Korschenbroich, Kleinenbroich, Glehn, Liedberg und Pesch 
  Nr. 19 Jahrgang 16              16. Oktober 2025 
 

Amtliche Bekanntmachungen: 

 
Auslegung der Planunterlagen im Änderungsverfahren des Braunkohlenplans Garzweiler II für 
das aufgrund des vereinbarten Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben Garzweiler II 
einschließlich der im Bereich Frimmersdorf erfolgten Anpassungen 

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner 176. Sitzung am 26.09.2025 die öffentliche Auslegung 
des Braunkohlenplans „Braunkohlenplan Garzweiler II für das aufgrund des vereinbarten 
Kohleausstiegs geänderte Tagebauvorhaben Garzweiler II einschließlich der im Bereich 
Frimmersdorf erfolgten Anpassungen“ auf der Grundlage des Vorentwurfes (Stand: September 
2025) einschließlich der zeichnerischen Festlegung (Stand: September 2025) beschlossen und 
die Regionalplanungsbehörde der Bezirksregierung Köln beauftragt, die Beteiligung gemäß § 9 
Abs. 2 ROG durchzuführen (vgl. Sitzungsvorlage BKA 0863). 
 
Einordnung des Verfahrens 

Als Anschlussplanung an den Tagebau Frimmersdorf wurde der Braunkohlenplan Garzweiler II 
am 31.05.1995 durch das damalige Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen genehmigt. Auf einer Fläche von etwa 48 km² sah dieser für eine 
sichere Energieversorgung vorrangig den Abbau von Braunkohle vor. Der Tagebau entwickelte 
sich im Geltungsbereich von Garzweiler II ab 2006, die Auskohlung der Lagerstätte war bis 2044 
vorgesehen.  

Am 03.03.2017 stellte der Braunkohlenausschuss auf Grundlage der Leitentscheidung des 
Landes Nordrhein-Westfalen von 2016 die wesentliche Änderung der Grundannahmen fest und 
leitete ein Braunkohlenplanänderungsverfahren ein. 

Nachdem das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) für den Tagebau Garzweiler II 
zunächst eine Beendigung der Kohlegewinnung im Jahr 2038 vorsah, verständigten sich das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, 
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Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen und die RWE Power AG am 04.10.2022 
auf einen vorgezogenen Kohleausstieg im Jahr 2030.  

Vor diesem Hintergrund fasste der Braunkohlenausschuss am 25.11.2022 den Beschluss, die 
bisherigen Arbeiten zur Anpassung des Braunkohlenplanes Garzweiler II an die 
Leitentscheidungen 2016 und 2021 einzustellen und das Änderungsverfahren neu zu starten. Der 
Braunkohlenausschuss beauftrage die Regionalplanungsbehörde darüber hinaus zu prüfen, wie 
die sich für den räumlichen Bereich des Braunkohlenplanes Frimmersdorf ergebenden 
Änderungen für die Wiedernutzbarmachung planerisch und möglichst in einem Verfahren 
bearbeitet werden können.  

Auch fasste der Braunkohlenausschuss am 25.11.2022 den Beschluss, die Umweltprüfung und 
die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 LPlG NRW in einem Verfahren 
durchzuführen. 

Durch das Gesetz zur Beschleunigung des Braunkohlenausstiegs im Rheinischen Revier vom 
19.12.2022 erfolgten Änderungen des KVBG, u.a. im Hinblick auf § 48 Abs. 1 KVBG: Die 
energiepolitische und energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur 
Gewährleistung einer sicheren und zuverlässigen Energieversorgung werden für den Tagebau 
Garzweiler II nunmehr in den Grenzen der Leitentscheidung der Landesregierung von Nordrhein-
Westfalen vom 23.03.2021 festgestellt. Ein Erhalt der Ortschaften des dritten 
Umsiedlungsabschnittes (Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath sowie 
der Holzweiler Höfe (Eggerather Hof, Roitzerhof, Weyerhof)), jeweils mit einem angemessenen 
Abstand, soll bei der weiteren Tagebauführung sichergestellt werden. 

Am 17.03.2023 beschloss der Braunkohlenausschuss, die Änderung des Braunkohlenplans 
Garzweiler II und des Braunkohlenplans Frimmersdorf in einem gemeinsamen Verfahren durch 
die Änderung des Braunkohlenplans „Garzweiler II und seine Erweiterung um die Änderung der 
Wiedernutzbarmachung im Bereich des Braunkohlenplanes Frimmersdorf“ durchzuführen.  

Auf der Grundlage von überschlägigen Umweltangaben der Bergbautreibenden (RWE Power AG) 
wurden im September 2023 die betroffenen Öffentlichen Stellen frühzeitig unterrichtet und ein 
Scoping durchgeführt. Die Bergbautreibende wurde am 18.03.2024 über den Rahmen des 
Untersuchungsumfangs der Umweltverträglichkeitsprüfung unterrichtet.  

Am 19.09.2023 wurde die Leitentscheidung 2023 des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht 
und damit wesentliche landesplanerische Vorgaben für den Tagebau Garzweiler II vorgegeben. 
So gilt es insbesondere, die Flächeninanspruchnahme auf das erforderliche Maß zu beschränken. 
Dabei soll die zukünftige Abbaugrenze zu den Erkelenzer Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Ober- 
und Unterwestrich sowie Berverath den Feldhöfen Eggeratherhof, Roitzerhof und Weyerhof sowie 
den Ortschaften Mönchengladbach-Wanlo und Titz-Jackerath einen Abstand von mindestens 400 
m und zur Ortschaft Erkelenz-Holzweiler einen Abstand von 500 m einhalten. Die Rekultivierung 
soll insgesamt hochwertig und flächenschonend erfolgen und dabei die regionale 
Wasserversorgung gesichert und die Entwicklung eines naturnahen Gewässers sichergestellt 
werden. Die Leitentscheidung 2023 schreibt darüber hinaus ein vorzeitiges und 
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sozialverträgliches Ende der Umsiedlungen der fünf Ortschaften Keyenberg, Kuckum, 
Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath sowie der Holzweiler Höfe vor. Es gilt, die fünf 
Ortschaften zu Dörfern der Zukunft zu entwickeln.  

Die vorgenannten landesplanerische Vorgaben werden mit dem vorliegenden 
Änderungsverfahren umgesetzt.  
 
Nach Beauftragung eines ergänzenden Massengutachtens im November 2023 legte die 
Bergbautreibende am 18.01.2024 eine aktualisierte Vorhabenbeschreibung vor, auf deren 
Grundlage mit Beschluss vom 15.03.2024 die Regionalplanungsbehörde mit der Erarbeitung 
eines Vorentwurfs beauftragt wurde. 
 
Aufbau des Braunkohlenplans 

Der Vorentwurf legt - nach einem einführenden Kapitel 0 - in Kapitel 1 und in der zeichnerischen 
Festlegung Ziele für die räumliche und zeitliche Ausdehnung der Abbaumaßnahmen fest. Die 
Kapitel 2 bis 8 erläutern die Themen rund um den Wasserhaushalt, den Naturhaushalt, die 
Emissionen, Kultur und sonstige Sachgüter, Umsiedlung, Verkehr und die Grundzüge der 
Oberflächengestaltung einschließlich der Anpassungen im Bereich des Braunkohlenplans 
Frimmersdorf. 

Kapitel 9 stellt die Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich Umweltprüfung gemäß § 27 Abs. 
1 Satz 1 LPlG NRW in einem gemeinsamen Verfahren dar und enthält damit die Inhalte des 
Umweltberichts i.S.v. § 8 Abs. 1 ROG. Abschließend folgt in Kapitel 10 die 
Sozialverträglichkeitsprüfung des hiesigen Braunkohlenplanänderungsverfahrens. 

Neben der zeichnerischen und verbindlichen Festlegung des Braunkohlenplans Garzweiler II sind 
in vier informatorischen Erläuterungskarten die zukünftigen Nutzungsschwerpunkte, mögliche 
Zwischennutzungen, der Vergleich zwischen den Abbaugrenzen und den Sicherheitslinien des 
aktuell rechtsverbindlichen Braunkohlenplans von 1995 und der nunmehr im vorliegenden 
Änderungsverfahren geplanten Abbaugrenzen und Sicherheitslinien sowie der Bestand als auch 
die Planung der überörtlichen Straßen im Abbaugebiet dargestellt. 
 
Umweltverträglichkeitsprüfung und Umweltprüfung 

Bei dem zu ändernden Braunkohlenplan handelt es sich um einen Raumordnungsplan (§ 2 Abs. 1 
LPlG NRW). Für die Änderung eines Raumordnungsplans ist gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 
Anlage 5, Nr. 1.5 UVPG eine Strategische Umweltprüfung (Umweltprüfung) durchzuführen. Die 
Umweltprüfung wird gemäß § 48 S. 1 UVPG nach dem Raumordnungsgesetz (ROG) durchgeführt. 
Die Anforderungen an die Umweltprüfung ergeben sich insbesondere aus den §§ 8 ff. i.V.m. § 7 
Abs. 7 ROG sowie den §§ 27 ff. i.V.m. § 30 Abs. 1 S. 2 LPlG NRW.  

Des Weiteren erfordert die Änderung des Vorhabens Tagebau Garzweiler II unter Be-
rücksichtigung der §§ 52 Abs. 2c, 2a, 2b, 57c BBergG in Verbindung mit § 1 Nr. 1b) bb) und cc) 
UVP-V Bergbau sowie § 27 Abs. 1 LPlG NRW eine vorhabenbezogene 
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Umweltverträglichkeitsprüfung (vgl. § 7 Abs. 3 S. 1 UVPG und bestätigt durch Bezirksregierung 
Köln sowie Beschlüsse BKA v. 25.11.2022 (165. Sitzung) und v. 17.03.2023 (166. Sitzung)). Die 
verfahrensrechtlichen Anforderungen ergeben sich insoweit aus den §§ 4 ff. UVPG. 

Der Braunkohlenausschuss hat in seiner 165. Sitzung am 25.11.2022 beschlossen, dass die 
Umweltprüfung und die Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 27 Abs. 1 LPlG in einem 
gemeinsamen Verfahren durchzuführen sind. Sowohl die Umweltprüfung als auch die 
Umweltverträglichkeitsprüfung sind unselbständige Teile des 
Braunkohlenplanänderungsverfahrens (§ 27 Abs. 1 LPlG i.V.m. §§ 4, 33 UVPG). 

Die Anforderungen an das im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführende 
Beteiligungsverfahren ergeben sich aus den §§ 18 ff. UVPG. Diese Anforderungen reichen 
teilweise weiter als die Anforderungen an eine Umweltprüfung nach § 48 S. 1 UVPG i.V.m. § 9 
ROG. Insbesondere sind für die Umweltverträglichkeitsprüfung längere Äußerungsfristen und die 
Durchführung eines Erörterungstermins vorgesehen. Für das vom Braunkohlenausschuss 
beschlossene gemeinsame Verfahren werden vorliegend vorsorglich jeweils die strengeren 
Anforderungen herangezogen, um so eine möglichst umfassende Öffentlichkeitsbeteiligung zu 
gewährleisten.  
 
UVP-Bericht, Angaben zur Umweltprüfung, entscheidungserhebliche Berichte und 
Empfehlungen und zweckdienliche Unterlagen 

Die RWE Power AG hat einen UVP-Bericht gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 UVPG vorgelegt, der zugleich 
Angaben enthält, die von der Bezirksregierung im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts 
gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 UVPG, § 8 Abs. 1 S. 1 ROG herangezogen werden können (kombinierter 
UP/UVP-Bericht). Darüber hinaus hat die RWE Power AG u.a. die folgenden Fachunterlagen, teils 
mit weiteren Anlagen, vorgelegt:  

• Fachbeitrag Natur & Landschaft 
• Artenschutz terrestrisch 
• Artenschutz aquatisch 
• FFH Venloer Scholle 
• FFH schollenübergreifend 
• Klimaökologische Bewertung 
• Archäologischer Fachbeitrag (Abbaubereich) 
• Bau- und Bodendenkmale im Untersuchungsgebiet (Wasser) 
• Lärmprognose 
• Staubniederschlagsmessungen 
• Standsicherheitsnachweis 
• Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 
• Übersicht Grundwasserentnehmer 
• Grundwassermodell – Bericht 2024 
• Prognose zur Grundwassergüte im Kippen-Abstrombereich 
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• Prognose zur limnologischen Entwicklung des Tagbebausees 
• Übersicht zu den Oberflächengewässern 
• Transparenzvereinbarung 
• Jahresbericht Bergschäden 2023 
• Absichtserklärung Ersatzpachtland 1992 
• Gewährleistungsvereinbarung Neulandböden 

 
Öffentliche Auslegung / Veröffentlichung 

Der Entwurf des Braunkohlenplans einschließlich der zeichnerischen Festlegung und 
einschließlich der Angaben zum Umweltbericht i.S.v. § 8 Abs. 1 ROG, der von der 
Bergbautreibenden (RWE Power AG) vorgelegte kombinierte UP/UVP-Bericht mit den Angaben der 
Bergbautreibenden (RWE Power AG) zur Umweltprüfung einschließlich der 
Umweltverträglichkeitsprüfung und die vorgelegten vorstehend aufgeführten Fachunterlagen 
können im Zeitraum vom 

27. Oktober 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 

über die nachfolgende Internetadresse eingesehen und heruntergeladen werden: 

https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-
oeffentlichkeitsbeteiligungen.html 

Hinweis: Zusätzlich werden die Unterlagen in Papierform nach § 27b Abs. 1 VwVfG in folgenden 
Gemeinden und Städten ausgelegt: Bedburg, Erkelenz, Jüchen, Mönchengladbach, Titz und 
Viersen. 
 
Äußerungen 

Äußerungen (Einwendungen oder Stellungnahmen) zum Plan/Vorhaben können vom 
  
27. Oktober 2025 bis einschließlich zum 19. Januar 2026 
 

• elektronisch über das Beteiligungsportal „Beteiligung NRW“ unter dem folgenden Link: 
https://beteiligung.nrw.de/k/1016837 
(Die Stellungnahme sollte möglichst in das Inhaltsfeld eingetragen und nicht als PDF 
hochgeladen werden. Dies erleichtert die technische Weiterverarbeitung erheblich.), 

• per Mail an die E-Mail braunkohlenplanung@bezreg-koeln.nrw.de, 
(Stellungnahme bevorzugt als Text und nicht als Anhang im pdf Format.) 

• per Post an die Bezirksregierung Köln, Dezernat 32, 50606 Köln, 
• per Fax der Bezirksregierung Köln: 0221/147-2905, 
• oder zur Niederschrift bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 32, Dienstgebäude 

Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln (für die Niederschrift vor Ort wird um telefonische oder 

https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen.html
https://korschenbroich.de/bauen-wirtschaft/stadtplanung/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen.html
https://beteiligung.nrw.de/k/1016837
mailto:braunkohlenplanung@bezreg-koeln.nrw.de
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schriftliche Anmeldung unter der 0221/147-3395 (Frau Bartsch) oder -3066 (Herr Wigger) 
oder braunkohlenplanung@bezreg-koeln.nrw.de gebeten, 

• und per Mail an klaus.linkenheil@korschenbroich.de, per Post an Stadt Korschenbroich, 
Sebstianusstraße 1, 41352 Korschenbroich, per Fax an 02161/613-106 oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Korschenbroich - Amt 61 - Stadtentwicklung, Planung und 
Bauordnung, Herrn Linkenheil, Rathaus Don-Bosco-Straße 6, 1. OG, Zimmer 21, während 
der Dienststunden: Montag bis Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und Donnerstag von 
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr  
 

vorgebracht werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stellungnahmen der öffentlichen Stellen über das Portal 
„Beteiligung NRW“ erfolgen sollen; deren Stellungnahmen können in begründeten Fällen 
schriftlich vorgebracht werden.  

Einwendungen und Stellungnahmen sollten unter Angabe des vollständigen Namens und der 
Anschrift des Einwendenden / Stellungnehmenden abgegeben werden. Bei 
Eigentumsbeeinträchtigungen sind möglichst die Flurstücknummer und die Gemarkungen der 
betroffenen Grundstücke anzugeben. Eine gesonderte Benachrichtigung über den Eingang der 
Einwendungen und Stellungnahmen erfolgt nicht. 

Die fristgerecht eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen werden im weiteren 
Verfahren in die Abwägung durch den Braunkohlenausschuss einbezogen. Mit Ablauf der 
Äußerungsfrist sind Einwendungen und Stellungnahmen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen, ausgeschlossen. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen 
und Abgabe von Einwendungen / Stellungnahmen, Teilnahme an einem Erörterungstermin (bzw. 
Onlinekonsultation, Video- oder Telefonkonferenz) oder Vertreterbestellung entstehende 
Aufwendungen werden nicht erstattet. 
 
Weitere wichtige Informationen 
 
1. Bei der Abgabe von Einwendungen oder Stellungnahmen seitens der Beteiligten werden 

zum Zwecke der Durchführung des Verfahrens persönliche Daten erhoben. Alle 
persönlichen Daten werden von der Bezirksregierung Köln in Erfüllung ihrer Aufgaben 
gemäß den geltenden Bestimmungen zum Datenschutz verarbeitet. 

2. Die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen 
werden an die Bergbautreibende weitergeleitet und in einem Termin erörtert, der noch 
bekannt gemacht werden wird (Erörterungstermin). Diejenigen Personen, die 
Einwendungen oder Stellungnahmen erhoben haben bzw. – bei gleichförmigen 
Einwendungen oder Stellungnahmen – deren Vertreter oder Bevollmächtigte werden von 
dem Erörterungstermin gesondert benachrichtigt. Falls mehr als 50 solche 
Benachrichtigungen vorzunehmen sind, sollen diejenigen, die Einwendungen oder 
Stellungnahmen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche 
Bekanntmachung benachrichtigt werden. Die Vertretung durch eine bevollmächtigte Person 

mailto:braunkohlenplanung@bezreg-koeln.nrw.de
mailto:klaus.linkenheil@korschenbroich.de
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ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen. Bei 
Ausbleiben von Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne diese verhandelt 
werden. Anstelle eines Erörterungstermins kann eine Online-Konsultation oder mit 
Einwilligung der zur Teilnahme Berechtigten eine Video- oder Telefonkonferenz nach § 27c 
VwVfG durchgeführt werden. Auch in diesen Fällen wird der Termin vorab bekannt gemacht. 

3. Die Träger öffentlicher Belange werden gesondert beteiligt. Auch deren Stellungnahmen 
werden im weiteren Verfahren in die Abwägung durch den Braunkohlenausschuss 
einbezogen. 

4. Nach Feststellung durch den Braunkohlenausschuss bedürfen die Braunkohlenpläne der 
Genehmigung der Landesplanungsbehörde im Einvernehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien und im Benehmen mit dem für die Landesplanung zuständigen 
Ausschuss des Landtages. Zur Herstellung des Benehmens leitet die Landesregierung den 
Entwurf der Genehmigung dem Landtag mit einem Bericht über das 
Genehmigungsverfahren zu (§ 29 Abs. 1 S. 1 und S. 2 LPlG NRW). 

5. Diese Bekanntmachung ist auch auf dem UVP-Portal einsehbar unter der Adresse: 
https://www.uvp-verbund.de/startseite 

6. Es erfolgt auch eine elektronische öffentliche Auslegung der Planunterlagen in den 
folgenden Gemeinden und Städten: Hückelhoven, Erkelenz, Titz, Wassenberg, Wegberg, 
Mönchengladbach, Bedburg, Bergheim, Jüchen, Grevenbroich, Rommerskirchen, 
Dormagen, Neuss, Korschenbroich, Kaarst, Niederkrüchten, Schwalmtal, Viersen, Brüggen, 
Willich, Nettetal, Meerbusch. Die dortigen Auslegungen werden ebenfalls vorher nach 
Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen bekannt gemacht. Im Rahmen der dortigen 
Beteiligung können bei den Gemeinden und Städten ebenfalls Einwendungen erhoben und 
Stellungnahmen vorgelegt werden. Eine mehrfache Äußerung ist jedoch nicht erforderlich. 
Vielmehr werden alle fristgerecht entweder bei der Bezirksregierung oder bei den 
genannten Gemeinden und Städten eingehenden Einwendungen und Stellungnahmen in die 
Abwägung durch den Braunkohlenausschuss einbezogen. 

7. Es wird darauf hingewiesen, dass etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen von 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung einzulegen, bei den oben genannten 
Stellen (Beteiligungsportal „Beteiligung NRW“, Bezirksregierung Köln, Gemeinden) 
innerhalb der oben unter „Äußerungen“ genannten Frist vorzubringen sind. 

Bei Fragen zu den Möglichkeiten der Beteiligung, wenden Sie sich bitte an die 
Regionalplanungsbehörde telefonisch unter der 0221/147-3395 (Frau Bartsch) oder -3066 (Herr 
Wigger), unter der E-Mail an braunkohlenplanung@bezreg-koeln.nrw.de oder schriftlich an die 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 32, 50606 Köln. 

gez. 
Wigger 

 

 

 

https://www.uvp-verbund.de/startseite
mailto:braunkohlenplanung@bezreg-koeln.nrw.de
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Informationen: 
 
 
Hundebestandsaufnahme startet am 27. Oktober 2025 
 
Die Stadt Korschenbroich lässt überprüfen, ob in Korschenbroicher Haushalten Hunde gehalten 
werden, die nicht steuerlich angemeldet sind. Für die Durchführung der Hundebestandsaufnahme 
wurde die Firma „Springer Kommunale Dienste GmbH“ beauftragt. 
 
Mitarbeiter des Unternehmens suchen ab dem 27. Oktober 2025, voraussichtlich bis zum 15. 
Februar 2026, alle Haushalte in Korschenbroich auf und befragen Anwohner, ob Hunde gehalten 
werden. Die Befragung findet an der Haus- bzw. Wohnungstür statt, die Haushalte werden nicht 
betreten. Die beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen auch keine Steuern oder 
Gebühren vor Ort erheben. Alle im Auftrag der Stadt handelnden Personen können sich durch eine 
von der Stadt ausgestellte Legitimation ausweisen. Diese ist von den Mitarbeitenden der Firma 
gut sichtbar zu tragen. Die Befragungen finden montags bis freitags zwischen 9 und 19 Uhr und 
samstags zwischen 10 und 18 Uhr statt. 
 
Wird niemand angetroffen, hinterlassen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein 
Informationsblatt zur Hundehaltung und Hundesteuerpflicht, inklusive eines Anmeldevordrucks. 
 
Sollten im Rahmen der Bestandsaufnahme nicht gemeldete Hunde festgestellt werden, müssen 
die betroffenen Hundehalter mit einer rückwirkenden Steuerfestsetzung rechnen. Zudem können 
Bußgelder verhängt werden. Daher wird jedem Hundehalter empfohlen, nicht angemeldete Hunde 
schnellstmöglich anzumelden. 
 
Das Formular zur Hundeanmeldung ist online unter www.korschenbroich.de im Bereich 
Bürgerservice oder im Rathaus erhältlich. 
 
Die erhobenen Daten dienen ausschließlich der Hundebestandsaufnahme und dem Abgleich mit 
den städtischen Hundesteuerdaten. Personenbezogene Daten werden datenschutzkonform 
behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Auskunft erteilt Ihnen Frau Wette, Zimmer 211, Telefon: 02161 613-198, 
vienna.wette@korschenbroich.de 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das nächste Amtsblatt wird voraussichtlich am 30. Oktober 2025 erscheinen 

http://www.korschenbroich.de/
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Ihre wichtigsten 
Telefonnummern 

112 
bei Notarzt, Krankenwagen, 
Unfall, Feuer, Hilfeleistung 

 
bei sonstigen wichtigen Anliegen 

außerhalb der Dienstzeit der 
Stadtverwaltung 
0 21 61 / 6 47 47 

Tag und Nacht besetzt! 
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
deutschlandweit Telefon 116 117 
Die Rufnummer ist aus den Fest- und 
Mobilfunknetzen kostenfrei erreichbar. 
 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst kann unter 
folgender Rufnummer 
erfragt werden: 0180 / 5 98 67 00 
 
Infoservice der Apothekenkammer Nordrhein 
Notdienst-Hotline Apotheken  
Telefon 0800 / 00 22 8 33 
 
Notrufe der Polizei 
Polizeiwache Korschenbroich:  
Telefon 02131/300-21611 
 
nach Dienstschluss 
Polizeiinspektion Kaarst  
Telefon 02131/300-21711 
 
in dringenden Fällen:  Telefon 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die für Korschenbroich zuständigen 
Versorgungsträger sind im Störungsfall unter 
folgenden Rufnummern zu erreichen:  

Strom 
Für alle Netz- und Netzanschlussfragen sind 
die Mitarbeiter der NEW Netz GmbH in 
Geilenkirchen unter 02451/6 24 30 40 oder per 
Mail an hausanschluss@new-netzgmbh.de zu 
erreichen. Für auftretende Stromstörungen gibt es 
ab sofort den 24-Stunden-Service unter der 
Notrufnummer 0800/6 88 10 02 
 
Wasser 
Für die Stadtteile Korschenbroich, Pesch, 
Herrenshoff und Neersbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 03 
 
Für die Stadtteile Kleinenbroich, Glehn, 
Liedberg,Steinforth-Rubbelrath  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH  
Telefon: 02182/1 72 68 
 
Gas 
Gesamt-Korschenbroich 
NEW’ AG Niederrhein Energie und Wasser 
Telefon: 0800/6 88 10 01 
 
Abwasser 
Rufbereitschaft zur Behebung von Störfällen am 
Kanalnetz und an den Hauspumpstationen des 
Städtischen Entsorgungsbetriebes 
Korschenbroich 
 
Der für Korschenbroich zuständige Städt. 
Entsorgungsbetrieb Korschenbroich ist im 
Störungsfall erreichbar 

Mo. – Mi. 8.30 – 16.00 Uhr 
Do. 8.30 – 18.00 Uhr 
Frei. 8.30 – 12.00 Uhr 
und zwar unter folgender Telefonnummer 
0 21 82 / 5702-0  
Außerdem ist der Städtische Entsorgungsbetrieb 
Korschenbroich unter folgender 
Bereitschaftsnummer zu erreichen  
(24 h-Störungsnotruf) 01 51 / 17 15 66 60

 

mailto:hausanschluss@new-netzgmbh.de
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Hauptsitz der Verwaltung und  
Sitz des Bürgermeisters   Zentrale Erreichbarkeiten  Allgemeine Öffnungszeiten 

 
Sebastianusstraße 1   Telefon: 0 21 61 / 613-0  Mo. –Fr.:   8:30 - 12:00 Uhr 
41352 Korschenbroich   Fax:        0 21 61 / 613-108  Do. zus.: 14:00 - 18:00 Uhr 
Postfach 11 63    E-mail: stadt@korschenbroich.de Öffnungszeiten Bürgerbüro: 
41335 Korschenbroich   Internet: www.korschenbroich.de siehe Internet 
 
Aufgabenbereich       Rathaus/Gebäude    
 

Verwaltungsführung 
Bürgermeister Marc Venten      Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Stadtkämmerer Thomas Dückers    Sebastianusstraße 1 
Beigeordneter Georg Onkelbach     Don-Bosco-Straße 6 
 

Bürgerbüro (Telefon: 0 21 61 / 613-160)    Sebastianusstraße 1 
mit Aufgaben aus den Bereichen Einwohnermeldewesen, 
Ausländerwesen, Ordnung, Steuern, Abfallwirtschaft, 
Kultur, Soziales u.a. 
Beratung der Lebenshilfe Rhein-Kreis Neuss e.V.    Sebastianusstraße 1 
 

Referat des Bürgermeisters      Sebastianusstraße 1 
Büro des Bürgermeisters 
Ratsangelegenheiten 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inkl. Stadtmarketing 
Wirtschaftsförderung 
Recht, Datenschutz 
Kultur und Stadtarchiv 
Stadtarchiv       Don-Bosco-Straße 6 
Gleichstellungsbeauftragte      Sebastianusstraße 1 
 

Organisation und Personal      An der Mühle 5 (Liedberg) 
Organisation 
Zentrale Dienstleistungen 
Fuhrparkmanagement 
Personal 

Personalrat       Sebastianusstraße 1 

Informationstechnologie und Digitalisierung    Sebastianusstraße 1 
 

Finanzen und Steuern      Sebastianusstraße 1 
Haushalt, Beteiligungsverwaltung, Finanzbuchhaltung 
Steuern, Abgaben und Beiträge 
 

Örtliche Rechnungsprüfung      übertragen an den Rhein-Kreis-Neuss 
 

Zentrale Submissionsstelle      übertragen an den Rhein-Kreis Neuss 
 

Einwohner und Ordnung       Sebastianusstraße 1 
Allg. Ordnungswesen inkl. Ruhender Verkehr 
Feuerschutz, Gaststätten und Gewerbewesen 
 

Bildung, Jugend und Sport      Don-Bosco-Straße 6 
Schulen (inkl. OGTS), Kindertageseinrichtungen 
Sport 
 

Kreisjugendmusikschule      Rhein-Kreis Neuss 
 

Soziales und Demografie      Regentenstraße 1 
Soziale Hilfen (inkl. Wohnungswesen) 
Versicherungsangelegenheiten 
Seniorenangelegenheiten, Demografie 
 

Standesamt       An der Mühle 5 (Liedberg) 
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Gebäudewirtschaft und Klimaschutz     Don-Bosco-Straße 6 
Energiemanagement, Reinigung, Baumaßnahmen, Instandhaltung 
 

Stadtplanung und Bauordnung     Don-Bosco-Straße 6 
Stadtentwicklung und Stadtplanung, 
Bauordnung, Umweltschutz 
Naturschutz und Landschaftspflege, Grundwasser 
 

Tiefbau und Straßenverkehr      Don-Bosco-Straße 6 
Straßenverkehrsangelegenheiten, Tiefbau und Aufbruchmanagement 
 

Grünpflege und Baubetrieb      Wankelstraße 21 (Glehn) 
Grünflächen und Friedhöfe 
 

Städtischer Entsorgungsbetrieb Korschenbroich    Wankelstraße 21 (Glehn) 
Entwässerung und Abfallentsorgung 
 
Betreuende Einrichtungen        
Jobcenter Rhein-Kreis Neuss      Karl-Arnold-Str. 20, 41462 Neuss 
Schuldnerberatung Diakonisches Werk Neuss    Hannengasse 9 
Sozialpsychiatrischer Dienst Rhein-Kreis Neuss    0 21 31 / 9 28 53 80 
in der Feuerwache Korschenbroich     An der Sandkuhle 5 
Frau Rosalia Fiore ist nach telefonischer Absprache         
freitags von 11.00 bis 14.00 Uhr, Raum 1.04 im 1. OG     
 

Rettungsdienst, Feuerwehr, Hilfeleistung    An der Sandkuhle 5 
Feuerwehreinsatzzentrale      112 oder 
 

        0 21 61 / 6 47 47 
Polizei        An der Sandkuhle 1 
Polizeiwache Korschenbroich,     0 21 31 / 300-21611 
Nach Dienstschluss: Polizeiinspektion Kaarst    0 21 31 / 300-21711 
In dringenden Fällen      110 
 

Sprechstunden 
 
● des Bürgermeisters Marc Venten 

Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
alle 2 Wochen (genauer Termin s. bitte Internet) 
Donnerstag 16.00 - 17.30 Uhr 

● der Gleichstellungsbeauftragten Nora Osmani 
 Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich 
 nach telefonischer Vereinbarung 
• der Seniorenbeauftragten Petra Köhnen 
   Seniorenhaus Korschenbroich, Freiheitsstraße 14, 41352 Korschenbroich 
  Jeden letzten Donnerstag im Monat von 14.00 bis 16.00 Uhr 
● des Behindertenbeauftragten Hartmut Weber         behindertenbeauftragter@korschenbroich.de 
 Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung             0 21 61 / 613 - 248 
● der Volkshochschule Kaarst-Korschenbroich 
 Am Schulzentrum 18, 41564 Kaarst    0 21 31 / 9639 – 45 

Termine nach Vereinbarung 
 
 
„Amtsblatt der Stadt Korschenbroich“ In den Rathäusern liegt das Amtsblatt kostenlos aus. Es besteht die 
Herausgeber: Möglichkeit, das Amtsblatt für einen Betrag von 12,80 Euro/Jahr zu 
Stadt Korschenbroich, Der Bürgermeister, abonnieren. Einmalbezug gegen Erstattung von 0,70 € ist möglich. 
Sebastianusstraße 1, 41352 Korschenbroich Im Internetauftritt der Stadt Korschenbroich www.korschenbroich.de 
Tel.: 0 21 61/613-0 ist das Amtsblatt eingestellt. Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. 
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